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Stimmungen über Wirtschaftsverträge zur Durchsetzung 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts*, abzu
schließen.

(6) Das Prüf-, Versuchs- und Erprobungsprogramm 
für Experimentalbauten der Bauwirtschaft ist mit der 
Staatlichen Bauaufsicht bei der Deutschen Bauakademie 
so rechtzeitig abzustimmen, daß etwaige sich aus der 
Überprüfung ergebende Forderungen noch in die Bau
genehmigung gemäß Abs. 4 aufgenommen werden 
können.

§5
Erstanwendung von Forschungs- und Entwicklungs

ergebnissen bei Investitionsvorhaben
(1) Werden Ergebnisse der Forschung und Entwick

lung bei der Durchführung von Investitionsvorhaben 
gemäß §2 Abs. 2 der Verordnung vom 17. September
1964 erstmalig angewendet, die sich auf Teile von Bau
werken bzw. Gebrauchswerteinheiten erstrecken, so ist 
die Planung, Projektierung und Bauausführung für das 
Gesamtvorhaben auf der Grundlage der Bestimmungen 
über die Planung, Vorbereitung und Durchführung der 
Investitionen vorzunehmen.

(2) Voraussetzung für wissenschaftliche Erprobungen 
im Rahmen von Investitionsvorhaben sind:
— die bestätigte Zielstellung;
— die Zustimmung des Investitionsträgers und die 

Koordinierung mit dem General- bzw. Hauptprojek
tanten des Investitionsvorhabens;

— Wirtschaftsverträge zwischen der Forschungs- und 
Entwicklungsstelle und dem bautechnischen Projek
tanten des für die Durchführung der wissenschaft-

I liehen Erprobung vorgesehenen Bauwerkes sowie 
dem für die Bau- und Montageausführung des Bau
werkes vorgesehenen Betrieb des Bauwesens über 
das wissenschaftliche Erprobungsprogramm, in 
denen insbesondere der Erprobungsgegenstand, der 
Umfang der erstmaligen Anwendung der Ergebnisse 
aus Forschung und Entwicklung sowie die Rechte 
und Pflichten der Vertragspartner festgelegt sind.

(3) Muß bei der Erstanwendung von Ergebnissen aus 
der Forschung und Entwicklung im Rahmen von In
vestitionsvorhaben von geltenden Standards abge
wichen werden, so sind vom bautechnischen Projek
tanten objektgebundene Ausnahme- bzw. Sonderge
nehmigungen so rechtzeitig zu beantragen, daß diese 
bei der Erarbeitung des bautechnischen Teiles des 
Projektes vorliegen. Die Erteilung von Sondergenehmi
gungen zu Standards erfolgt auf der Grundlage der 
geltenden Bestimmungen.

(4) Die auf Grund der Durchführung des wissen
schaftlichen Erprobungsprogramms entstehenden Kosten 
sind von der verantwortlichen ForschungS‘ und Ent
wicklungsstelle des Bauwesens bei der entsprechenden 
Aufgabe der Forschung und Entwicklung zu planen. 
Dabei sind für die Durchführung des wissenschaftlichen 
Erprobungsprogramms für den betreffenden Teil des 
Bauwerkes oder des Segmentes der zusätzliche Kosten
aufwand für die Projektierung, für die Bauausführung 
und die Kosten für das vorgesehene Prüf- und Er
probungsprogramm zu berücksichtigen.

• Zur Zeit: Dritte Durchführungsverordnung vom 25. Februar
1965 zum Vertragsgesetz - Wirtschaftsverträge zur Durch
setzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts - (GBl. II 
S. 251)

§ 6

Nutzung von Experimentalbauten
(1) Über die Nutzung der fertiggestellten Experimen

talbauten und ihren Verkauf gemäß § 9 der Verordnung 
vom 17. September 1964 sind zwischen der verantwort
lichen Forschungs- und Entwicklungsstelle und dem 
künftigen Rechtsträger Wirtschaftsverträge abzu
schließen, in denen insbesondere zu regeln sind:
— der Termin der Übergabe;
— der Beginn und das Ende der Erprobungszeit für die 

wissenschaftliche Beobachtung und Kontrolle des 
Experi men tal baugs;

— der Umfang und die Objekte der wissenschaftlichen 
Beobachtung und Kontrolle sowie der terminliche 
Ablauf des Prüfprogramms und die damit ver
bundenen Pflichten des Nutzers;

— die für den Experimentalbau erforderlichen Ab
weichungen von den gesetzlichen Garantiebestim
mungen;

— der Termin der Übernahme der Rechtsträgerschaft 
durch den Nutzer;

— der vom übernehmenden Rechtsträger voraussicht
lich zu erstattende Kaufpreis.

(2) Die Erprobungszeit für Experimentalbauten im 
Bauwesen gemäß §§ 1 und 3 der Verordnung vom 
17. September 1964 beginnt mit dem Zeitpunkt der Über
gabe des Bauwerkes zur Nutzung an den vorgesehenen 
Rechtsträger und endet nach der in der bestätigten Ziel
stellung gemäß § 2 Abs. 2 dieser Anordnung festgeleg
ten Zeitdauer.

§7
Nutzung von Experimentalbauten des Wohnungsbaues

(1) Werden Wohngebäude als Experimentalbauten er
richtet, so ist ein Teil der Wohnungen an einen Per
sonenkreis zu vergeben, der innerhalb des Erprobungs
zeitraumes die einwandfreie Durchführung und Aus
wertung des Prüf- und Erprobungsprogramms, be
sonders hinsichtlich der funktionellen, bauhygienischen, 
bauphysikalischen, ingenieurtechnischen und konstruk
tiven Lösungen und ihrer Auswirkungen auf die Ge
brauchswerteigenschaften des Wohngebäudes, gewähr
leistet. Mit diesen Personen ist auf Vorschlag der ver
antwortlichen Forschungs- und Entwicklungsstelle eine 
Vereinbarung über die unentgeltliche Vornahme be
stimmter Beobachtungen, Messungen und dergleichen 
zu treffen.

(2) Ist in dem Prüf- und Versuchsprogramm gemäß 
§ 2 dieser Anordnung die Erprobung von Neuentwick
lungen haustechnischer Anlagen, wie Heizungssysteme, 
Sanitär-, Gas- und Abgasanlagen, festgelegt, so ist in 
den mit den künftigen Rechtsträgern gemäß § 6 dieser 
Anordnung abzuschließenden Verträgen festzulegen, 
welche Teile des Wohngebäudes im Interesse der ord
nungsgemäßen Durchführung des Prüf- und Versuchs
programms zunächst unbewohnt bleiben und erst zu 
einem späteren Zeitpunkt in die allgemeine Nutzung 
des Experimentalbaues einbezogen werden.

(3) Der Anteil der in das Prüf- und Versuchspro
gramm gemäß Absätzen 1 und 2 einzubeziehenden Woh
nungseinheiten soll ein Fünftel der in dem Wohnge
bäude vorhandenen Wohnungseinheiten nicht über
schreiten.


